
erhöhung für das vom Verbrechenstatbestand geschützte Rechtsgut“ (BGHSt 63, 161 = NJW
2019, 449 [452 ff.]).

Hinweis: Beide Lösungen sind vertretbar. Die hier vorgeschlagene Lösung lehnt die Möglichkeit eines
„Sich-Bereiterklärens“ gegenüber dem potenziellen Opfer im konkreten Fall zusätzlich zu den oben
vorgebrachten Argumenten mit dem Argument ab, dass die Selbsttötung straffrei ist und eine motiva-
tionale Bindung des Täters, gerade wenn dieser wie hier die Tatherrschaft haben sollte und das Opfer
massiv beeinflusste, nicht durch Erklärung des von ihm beeinflussten Opfers entstehen kann. Diese
Ansicht würde im Übrigen dazu führen, dass § 30 II StGB generell restriktiv auszulegen ist, da sonst der
Täter privilegiert würde, der besonders starken Einfluss auf sein Opfer ausübt (was aber dann oft
sowieso der Fall sein dürfte, da bei weniger starkem Einfluss des Täters – unabhängig davon, ob eine
Konstellation der unmittelbaren oder mittelbaren Täterschaft vorliegt – die Privilegierung des § 216 I
StGB greifen und also kein Verbrechen vorliegen könnte).

IV. Ergebnis

B ist nach der hier vorgeschlagenen Lösung straffrei.

Hinweis: AA sehr gut vertretbar.
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& SACHVERHALT

Der Wahlkampf 2021 passt sich den Einschränkungen der Covid-19-Pandemie an und erfolgt
hauptsächlich in den sozialen Medien; insbesondere im Nachrichten- und Mediendienst
„Shouter“ werden rege Debatten geführt. Die Shouter GmbH (S) ist ein Unternehmen mit
Sitz in Berlin. Gerade bei Politikerinnen und Politikern ist ihre Plattform beliebt, um mit
knappen, griffigen Botschaften per „Shout“ den Kontakt zur Wählerschaft herzustellen und
zugleich schnelle Rückmeldungen durch „Re-Shouts“ zu erhalten. Vor der Nutzung der
Plattform müssen die Nutzer und Nutzerinnen den Nutzungsbedingungen zustimmen.
Durch diese werden Verhaltensvorgaben für Shouts gemacht, um einen respektvollen Um-
gang miteinander zu wahren. S übernimmt nach ihren Nutzungsbedingungen keine Verant-
wortung für die auf Shouter kommunizierten Inhalte. Sie behält sich aber vor, regelwidrige
Shouts zu löschen.

Der Bundestagsabgeordnete B will als Direktkandidat der oppositionellen A-Partei kandidie-
ren. Schon länger bemüht er sich um öffentliche Aufmerksamkeit, um von der A-Partei für
die Bundestagswahl wieder aufgestellt zu werden. Der Shouter-Account des B ist in seiner
Biografie betitelt mit „B – ihr Abgeordneter für den Wahlkreis X. Mitglied der A-Partei.“. B
gilt als sehr polarisierender Kandidat. Er nutzt Shouter als sein hauptsächliches Sprachrohr zu
den Wahlberechtigten. Andere Medienkanäle empfindet er als zu behäbig. Im Rahmen seines
Wahlkampfes äußert sich B auf Shouter wiederholt kritisch zum Lockdown-Konzept der
regierenden M-Partei, dem Nutzen von Mund-Nasen-Bedeckungen und der anlaufenden
Impfkampagne. Wiederholt werden Shouts von B mit dem Warnhinweis versehen, sie wider-
sprächen amtlichen Informationen und seien irreführend. Zudem weist S den B darauf hin,
dass bei erneuter Zuwiderhandlung eine Löschung seines Kanals drohe.

Wenige Monate vor der Bundestagswahl möchte B in die Vollen gehen. Er postet: „Eine
Corona-Pandemie gibt es nicht. Das Ganze ist eine reine Hysterie! Der Vorsitzende der M-
Partei möchte die Bevölkerung in das Corona-Gefängnis schicken. Wählt B!“

* Die Verfasserin Longin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, die Verfasserin de Raaf ist wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl
für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Mannheim (Prof. Dr. Hans-Joachim Cremer). Die Anfänger-
klausur wurde von Prof. Dr. Hans-Joachim Cremer im Frühjahrs-/Sommersemester 2021 an der Universität Mannheim gestellt.
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S löscht den Shout und verweist darauf, dass Fehlinformationen bezüglich der Covid-19-
Pandemie gelöscht würden. Diese seien nicht von den Nutzungsbedingungen und im Übrigen
nicht von der Meinungsfreiheit des B gedeckt.

B sieht das nicht ein und äußert per Shout, er werde sein Verhalten nicht ändern und eine
solche „Zensur“ nicht dulden. Nach weiteren die Nutzungsbedingungen verletzenden Shouts
über die „Corona-Politik“ der Regierung wird der Account von B endgültig durch die S
gelöscht. S beruft sich hierbei auf ihr gesetzliches außerordentliches Kündigungsrecht aus
§ 314 BGB. Ein wichtiger Grund liege vor, weil B sein Verhalten nicht geändert habe und
auch künftig nicht von einem Sinneswandel auszugehen sei.

B hält eine dauerhafte Löschung des Kanals für unverhältnismäßig. Er müsse sich vor den
Wahlen an die Wahlberechtigten richten können. B wendet sich im Wege einstweiligen
Rechtsschutzes an die Fachgerichte mit dem Ziel der Wiederherstellung seines Kanals.

Das LG und das OLG verweigern einstweiligen Rechtsschutz; weitere Eilrechtsbehelfe
stehen B nicht zur Verfügung. Dem Netzwerk stehe gem. § 314 BGB ein außerordentliches
Kündigungsrechts zu und es könne daher Nutzerinnen und Nutzer, die gegen die Nutzungs-
bedingungen verstoßen, von der Plattform entfernen. Das OLG sieht zwar die Meinungs-
freiheit sowie Art. 38 I 2 GG betroffen; diese Rechte seien aber nicht verletzt, da B auch
anders Wahlkampf betreiben könne. B bedürfe hier keines Schutzes durch die Zivilgerichte.

B erhebt fristgemäß Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Bereits die Lö-
schung des Shout, erst recht das Löschen seines Kanals mache ihm die Grundrechtsausübung
unmöglich. Die Gerichte hätten ihm helfen müssen, seinen alten Account weiterzuführen
oder zumindest einen neuen Account von S zu erhalten. Sie hätten seine Meinungsfreiheit
und die starke Beeinträchtigung seines Wahlkampfes berücksichtigen müssen.

Im Verfassungsbeschwerdeverfahren wird auch S angehört. Sie bringt vor, auch sie könne sich
auf Grundrechte berufen. Entsprechend könne sie auf ihrem sozialen Netzwerk löschen, was
sie wolle. S müsse sich nicht durch Politiker und Politikerinnen instrumentalisieren lassen.

Wie wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden?

Auszug aus den Nutzungsbedingungen der S:

1.2 Der:die Nutzer:in darf Shouter nicht für Inhalte nutzen, die

a. die Rechte einer anderen Person verletzen;

b. rechtswidrig, irreführend, diskriminierend oder betrügerisch sind;

…

2.4 Bei schwerwiegenden Verstößen eines:r Nutzers:in gegen die Nutzungsbedingungen kann S das
außerordentliche Kündigungsrecht gemäß § 314 BGB geltend machen und den betroffenen Account
löschen.

& LÖSUNG

Das Bundesverfassungsgericht wird zugunsten des B entscheiden, wenn die Verfassungs-
beschwerde zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT DER VERFASSUNGSBESCHWERDE

I. Zuständigkeit des BVerfG

Für Individualverfassungsbeschwerden ist das Bundesverfassungsgericht nach Art. 93 I
Nr. 4 a GG, § 13 Nr. 8 a BVerfGG zuständig.

II. Beschwerdeberechtigung

B müsste beschwerdeberechtigt sein. Nach Art. 93 I Nr. 4 a GG, § 90 I BVerfGG kann
„jedermann“ Verfassungsbeschwerde erheben, somit jeder, der Grundrechtsträger ist. B ist
als natürliche Person Grundrechtsträger. Er verliert durch seine Stellung als Abgeordneter
nicht seine Grundrechtsberechtigung (ausführlich dazu Stern, Das Staatsrecht der Bundes-
republik Deutschland, Bd. IV/2, 2011, Kap. 3 § 114 S. 40).

III. Prozessfähigkeit

B ist als Volljähriger grundrechtsmündig und daher prozessfähig.

Beschwerdegegenstand im
Rahmen eines

Zivilgerichtsverfahrens
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